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Zuzahlungen in der GKV und Zuzahlungsgrenze 
 
Es gibt verschiedene Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), bei denen Sie einen Beitrag 
zuzahlen müssen (§ 61 SGB V). Kinder und Jugendliche sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von 
Zuzahlungen befreit außer bei Zahnersatz und Fahrtkosten.  
 

Was? Wie viel? Besonderheiten 

Arznei- und Verbandmittel 10 Prozent der Kosten Mind. 5 Euro, höchstens 10 Euro, nicht 
mehr als die Kosten 

Fahrtkosten  10 Prozent der Kosten 
pro Fahrt 

Mind. 5 Euro, höchstens 10 Euro, nicht 
mehr als die Kosten 

Häusliche Krankenpflege 10 Prozent der Kosten + 
10 Euro pro Verordnung 

Max. 28 Tage / Jahr 

Haushaltshilfe 10 Prozent der täglichen 
Kosten 

Mind. 5 Euro, höchstens 10 Euro, nicht 
mehr als die Kosten 

Heilmittel (z.B.  
Physio-, Logo-, Ergotherapie) 

10 Prozent der Kosten + 
10 Euro pro Verordnung 

 

Hilfsmittel 10 Prozent der Kosten für 
jedes Hilfsmittel 

Mind. 5 Euro, höchstens 10 Euro, nicht 
mehr als die Kosten 

Hilfsmittel, die zum Verbrauch be-
stimmt sind 

10 Prozent je Ver-
brauchseinheit 

max. 10 Euro / Monat 

Krankenhausbehandlung 
 

10 Euro pro Tag Max. 28 Tage / Jahr 

Stationäre Vorsorge 
 

10 Euro pro Tag  

Medizinische Rehabilitation 
(ambulant + stationär) 

10 Euro pro Tag Bei AHB max. 28 Tage/ Jahr, Anrech-
nung von bereits geleisteten Beträgen 

Med. Vorsorge und Rehabilitation 
für Mütter und Väter 

10 Euro pro Tag  

Außerklinische Intensivpflege  
bei vollstationärer Pflege: 

in der eigenen Häuslichkeit: 

 
10 Euro pro Tag 
10 Prozent der Kosten + 
10 Euro pro Verordnung 

Max. 28 Tage / Jahr 

 
 

Zuzahlungsbefreiung - Chronikerregelung 
 
Wer im Laufe eines Kalenderjahres bestimmte Belastungsgrenzen erreicht, kann sich von weiteren Zuzah-
lungen der Krankenkasse befreien lassen oder sich am Jahresende den über der Belastungsgrenze liegen-
den Betrag erstatten lassen. Die Zuzahlungsbefreiung beantragen Sie bei Ihrer Krankenkasse.  
 
Die Belastungsgrenze für Zuzahlungen (§ 62 SGB V) liegt normalerweise bei 2 Prozent des Bruttoeinkom-
mens. Bei chronisch kranken Menschen liegt die Grenze bei 1 Prozent des Bruttoeinkommens.  
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Voraussetzung ist, dass Sie wegen derselben schwerwiegenden Krankheit in Dauerbehandlung sind (we-
nigstens seit einem Jahr, mindestens einmal pro Quartal) und entweder  

▪ ein Pflegegrad 3, 4 oder 5  

▪ oder ein Grad der Behinderung/ Schädigungsfolgen von mindestens 60 oder eine Minderung der Er-
werbsfähigkeit von mindestens 60 Prozent vorliegt 

▪ oder eine kontinuierliche medizinische Versorgung (ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung, 
Arzneimitteltherapie, Behandlungspflege, Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln) erforderlich ist.  

Hierzu lassen Sie sich eine ärztliche Bescheinigung ausstellen, die Sie dann bei der Krankenkasse einreichen.  
 
Das Bruttoeinkommen zum Lebensunterhalt errechnet sich aus dem Bruttoeinkommen des Versicherten 
und den Bruttoeinkommen aller Angehörigen des Versicherten, die mit ihm in einem gemeinsamen Haus-
halt leben. Von diesem Bruttoeinkommen zum Lebensunterhalt werden Freibeträge für jeden im gemeinsa-
men Haushalt lebenden Angehörigen abgezogen.  
 
Beim Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe), Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung ist für die gesamte Bedarfsgemeinschaft nur der Regelsatz des Familienmitglie-
des mit dem höchsten finanziellen Beitrag (Haushaltsvorstand) als Berechnungsgrundlage anzulegen.  

 

 

 

 

 
Wurde Ihr Antrag auf Zuzahlungsbefreiung bewilligt, bekommen Sie einen Befreiungsbescheid und müssen 
den Rest des Jahres keine Zuzahlungen mehr leisten. Bereits zu viel geleistete Zuzahlungen werden Ihnen 
zurückerstattet. Wenn Sie absehen können, dass Sie die Belastungsgrenze überschreiten werden, können 
Sie eine Zuzahlungsvorauszahlung in Höhe Ihres individuellen Höchstbetrags leisten und direkt eine Zuzah-
lungsbefreiung für das Jahr erhalten. So müssen keine Zuzahlungsbelege gesammelt werden. Es gibt jedoch 
keine Rückerstattung falls die Zuzahlungen in dem Jahr doch geringer ausfallen. 
 
Wurde Ihnen eine chronische Erkrankung bescheinigt und gibt es keine Aussicht auf Besserung des Gesund-
heitszustandes, kann die Krankenkasse auf einen jährlichen Nachweis verzichten. Dies geschieht nicht auto-
matisch - gehen Sie hierfür ins Gespräch mit Ihrer Krankenkasse. 
 

Weiterführende Informationen 
 
▪ Chroniker-Richtlinie: www.g-ba.de/richtlinien/8  

▪ Verband der Ersatzkassen: www.vdek.com/vertragspartner/leistungen/zuzahlungen.html  

▪ Verbraucherzentrale: www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/zu-
zahlungen-die-regeln-fuer-eine-befreiung-bei-der-krankenkasse-11108  

▪ Homepage Ihrer Krankenkasse 

Wichtig: Die Krankenkasse benachrichtigt Sie nicht automatisch, wenn Sie die persönliche Belastungs-
grenze erreicht haben. Sammeln Sie deshalb alle Belege geleisteter Zuzahlungen und bewahren Sie 
diese gut auf. Anhand dieser und Ihres Einkommens kann die Zuzahlungsgrenze berechnet werden. Ei-
nige Krankenkassen bieten ein Quittungsheft an, in dem die Belege gesammelt werden können. 
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